
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 3

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit.

Artikel 4

(1) Das diesem Vertrag beigefügte Protokoll Nr. 1 enthält die Änderungen der Protokolle zum
Vertrag über die Europäische Union, zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und/
oder zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft.

(2) Das diesem Vertrag beigefügte Protokoll Nr. 2 enthält die Änderungen des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft.

Artikel 5

(1) Die Artikel, Abschnitte, Kapitel, Titel und Teile des Vertrags über die Europäische Union und
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der Fassung dieses Vertrags werden
entsprechend den Übereinstimmungstabellen im Anhang zu diesem Vertrag umnummeriert; dieser
Anhang ist Bestandteil dieses Vertrags.

(2) Die im Vertrag über die Europäische Union und im Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union enthaltenen Querverweise auf Artikel, Abschnitte, Kapitel, Titel und Teile sowie
die Querverweise zwischen ihnen werden entsprechend Absatz 1 angepasst; desgleichen werden die
Verweise auf Absätze oder Unterabsätze der genannten Artikel, wie sie durch einige Bestimmungen
dieses Vertrags umnummeriert oder umgestellt wurden, entsprechend jenen Bestimmungen angepasst.

Die in anderen die Union begründenden Verträgen oder Rechtsakten des Primärrechts enthaltenen
Verweise auf Artikel, Abschnitte, Kapitel, Titel und Teile des Vertrags über die Europäische Union und
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft werden entsprechend Absatz 1 angepasst.
Die Verweise auf Erwägungsgründe des Vertrags über die Europäische Union oder auf Absätze oder
Unterabsätze von Artikeln des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft, wie sie durch diesen Vertrag umnummeriert oder umgestellt wurden,
werden entsprechend diesem Vertrag angepasst.
Diese Anpassungen betreffen gegebenenfalls auch die Fälle, in denen die jeweilige Bestimmung
aufgehoben wird.

(3) Die in anderen Rechtsinstrumenten oder Rechtsakten enthaltenen Verweise auf Erwägungs-
gründe, Artikel, Abschnitte, Kapitel, Titel und Teile des Vertrags über die Europäische Union und des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der Fassung dieses Vertrags sind als Verweise
auf die nach Absatz 1 umnummerierten Erwägungsgründe, Artikel, Abschnitte, Kapitel, Titel und Teile
der genannten Verträge zu verstehen; die Verweise auf Absätze oder Unterabsätze jener Artikel sind als
Verweise auf die in einigen Bestimmungen dieses Vertrags umnummerierten oder umgestellten Absätze
oder Unterabsätze zu verstehen.
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